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Rundschreiben 09 / 2021 
 
 

Magdeburg, 28. Mai 2021 
 

Eröffnung Antragsverfahren für erweiterte Herdenschutzförderung 

Herdenschutz in Wolfsgebieten ist mit großem Mehraufwand verbunden, der weit über die 

Beschaffung von Zaunbaumaterial oder Herdenschutzhunden hinausgeht. Der 

Bauernverband hat sich gemeinsam mit den Fachverbänden für eine Förderung 

beispielsweise für den Bau wolfsabweisender Zäune oder den Unterhalt von 

Herdenschutzhunden eingesetzt und eine Verankerung der Förderung im GAK-Rahmenplan 

erreicht. Das Land Sachsen-Anhalt setzt diese Fördermöglichkeit nun um und hat eine 

Förderrichtlinie in enger Anlehnung an den GAK-Rahmenplan erarbeitet. 

Bis zum 10. Juni 2021 können jetzt Fördergelder für die wolfsabweisende Zäunung von 

Schafen und Ziegen, Rindern, Hauspferden und Hauseseln bis 1 Jahr; Damtieren, Lamas und 

Alpakas beantragt werden sowie für den Einsatz von zertifizierten Herdenschutzhunden. 

Voraussetzung ist, dass die Tiere in der Wolfskulisse auf der Weide gehalten werden. 

Jährlich bis spätestens zum 30.10. des laufenden Verpflichtungsjahres hat der 

Zuwendungsempfänger einen Auszahlungsantrag für das jeweilige Verpflichtungsjahr zu 

stellen. Nach Beendigung des Verpflichtungsjahres sind bis spätestens zum 30.10. die 

Erklärung zur Einhaltung der Verpflichtung und das Formblatt Weidetagebuch einzureichen. 

Der Richtlinienentwurf und die Antragsunterlagen sind auf der Internetseite des ALFF Anhalt 

unter folgendem Link abrufbar: https://alff.sachsen-anhalt.de/alff-

anhalt/landwirtschaft/herdenschutz-vor-dem-wolf/ . In der Anlage zum Rundschreiben sind 

Richtlinienentwurf, Merkblatt, Antrag und das Formblatt zum Weidetagebuch enthalten. 

In den folgenden Jahren ist ein Neu- beziehungsweise Folgeantrag zum 15.05. zu stellen. 
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